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Im Vergleich zum Budget ergeben sich folgende Abweichungen:

Aufwand CHF Ertrag CHF
Budget 1'651'600.00 1'651'600.00
Rechnung 1'706'025.36 1'706'025.36
Abweichung zu Budget 54'425.36 54'425.36

INVESTITIONSRECHNUNG
Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf CHF 1'727'781.30. Das Budget sah Nettoinvestitionen von CHF 2'000'000.00 vor. Die Minder-Nettoinvestitionen
betragen CHF 272'218.70.
Die Investitionen nach HRM2 werden erst abgeschrieben, wenn die Schulbauten in Betrieb ist.

Im Vergleich zum Budget ergeben sich folgende Abweichungen:

Aufwand CHF Ertrag CHF
Budget 2'000'000.00 0.00
Rechnung 1'727'781.30 0.00
Minderausgaben -272'218.70
Verbesserung gegenüber Budget 272'218.70

Detailbemerkungen
Für das Vorprojekt und dessen Abschluss wurden weitere CHF 240'010.75 aufgewendet. Anschliessend wurden die Details für das Bauprojekt ausgearbeitet,
was Kosten von CHF 1'487'770.55 verursacht hat.

Antrag der Verbandsschulbehörde an die Delegiertenversammlung

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Verbandsschulbehörde GOSU unterbreitet Ihnen die Rechnung 2023 gemäss Gesamtübersicht. Sie beantragt Ihnen, die Rechnung zu beraten und zu
genehmigen, unter bester Verdankung der RPK sowie der vom Personal im Dienste der Finanzverwaltung der Gemeinde Neunkirch geleisteten, guten Arbeit.

Neunkirch, 2. Mai 2024 Verbandsschulbehörde ZV GOSU
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Jahresrechnung 2023
ZV GOSU

Erfolgsrechnung

Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022Gestufter Erfolgsausweis

30 157'031.40 1'157'100.00 54'152.15Personalaufwand
31 376'254.56 339'500.00 111'658.50Sach- und übriger Betriebsaufwand
33 0.00 0.00 0.00Abschreibungen Verwaltungsvermögen
35 0.00 0.00 0.00Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen
36 1'165'562.00 140'000.00 83'276.75Transferaufwand
37 0.00 0.00 0.00Durchlaufende Beiträge

Total Betrieblicher Aufwand 1'636'600.00 249'087.401'698'847.96
40 0.00 0.00 0.00Fiskalertrag
41 0.00 0.00 0.00Regalien und Konzessionen
42 3'825.00 0.00 0.00Entgelte
43 0.00 0.00 0.00Verschiedene Erträge
45 0.00 0.00 0.00Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
46 1'702'200.36 1'651'600.00 249'854.55Transferertrag
47 0.00 0.00 0.00Durchlaufende Beiträge

Total Betrieblicher Ertrag 1'651'600.00 249'854.551'706'025.36

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 15'000.00 767.157'177.40
34 7'177.40 15'000.00 767.15Finanzaufwand
44 0.00 0.00 0.00Finanzertrag

Ergebnis aus Finanzierung -15'000.00 -767.15-7'177.40

0.000.00Operatives Ergebnis 0.00

38 0.00 0.00 0.00Ausserordentlicher Aufwand
48 0.00 0.00 0.00Ausserordentlicher Ertrag

0.000.00Ausserordentliches Ergebnis 0.00

9010 0.00 0.00 0.00Einlagen in Eigenkapital (Spezialfinanzierungen, Fonds, Legate, etc.)  (-)
9020 0.00 0.00 0.00Entnahmen aus Eigenkapital (Spezialfinanzierungen, Fonds, Legate, etc.)

0.000.00Veränderung der Spezialfinanzierungen, Fonds und Legate im Eigenkapital 0.00

0.000.00Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 0.00Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)

39 0.00 0.00 0.00Interne Verrechnungen : Aufwand
49 0.00 0.00 0.00Interne Verrechnungen : Ertrag

Total Aufwand 1'706'025.36 1'651'600.00 249'854.55
Total Ertrag 1'706'025.36 1'651'600.00 249'854.55
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Jahresrechnung 2023
ZV GOSU

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022Investitionsrechnung VV, Sachgruppen

50 1'727'781.30 2'000'000.00 581'558.35Sachanlagen

51 0.00 0.00 0.00Investitionen auf Rechnung Dritter

52 0.00 0.00 0.00Immaterielle Anlagen

54 0.00 0.00 0.00Darlehen

55 0.00 0.00 0.00Beteiligungen und Grundkapitalien

56 0.00 0.00 0.00Eigene Investitionsbeiträge

57 0.00 0.00 0.00Durchlaufende Investitionsbeiträge

1'727'781.30 2'000'000.00 581'558.35Total Investitionsausgaben

60 0.00 0.00 0.00Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen

61 0.00 0.00 0.00Rückerstattungen

62 0.00 0.00 0.00Übertragung immaterielle Anlagen

63 0.00 0.00 0.00Investitionsbeiträge für eigene Rechnung

64 0.00 0.00 0.00Rückzahlung von Darlehen

65 0.00 0.00 0.00Übertragung von Beteiligungen

66 0.00 0.00 0.00Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge

67 0.00 0.00 0.00Durchlaufende Investitionsbeiträge

0.00 0.00 0.00Total Investitionseinnahmen

Investitionen im Verwaltungsvermögen
1'727'781.30 2'000'000.00 581'558.35Investitionsausgaben

Investitionseinnahmen

-1'727'781.30 -2'000'000.00 -581'558.35Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen           Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)
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Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Bildung

Konto Rechnung 2023 Budget 2023 Differenz
2130.3090.00 8'540.70              2'500.00              6'040.70              Aufwand wird durch den Kantonsbeitrag an MfBB vollständig ausgeglichen (Kto. 2190.4611.00).

2130.3104.00 78'938.47            50'000.00            28'938.47            
Bei der Budgetierung wurde davon ausgegangen, dass die Lehrmittel für das Schuljahr 2023/2024 im 
Vorfeld bestellt werden und die Rechnungen noch für die drei Standortgemeinden anfallen, das war aber 
nicht so.

2130.3171.00 28'104.85            7'000.00              21'104.85            Es wurde beim Budget davon ausgegangen, dass die Kosten für das Skilager 2024 auch erst im 2024 
anfallen werden. Viele Rechnungen sind aber schon im 2023 fällig gewesen und mussten bezahlt werden.

2 Bei den Informatikkonten (2130.3133.00, 2130.3153.00, 2130.3158.00 und 2192.3133.00) wurde bei den einzelnen Konten das Budget überschritten und bei den 
anderen unterschritten. Mit dem Gesamtaufwand wurde das Budget eingehalten.
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Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Bildung
Keine Erläuterungen

Konto Rechnung 2023 Budget 2023 Differenz

…

2
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Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

Regelwerk
Die Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungsmodells für die Kantone und Gemeinden HRM2.
Die Empfehlungen von HRM2 sind in der Jahresrechnung 2023 mit folgenden Abweichungen umgesetzt:
- Infolge Grösse des ZV GOSU keine Geldflussrechnung
- Rechnungen IT-Dienstleistungen 2023 über CHF 120'000.00 konnten nicht mehr gebucht oder abgegrenzt werden im 2023. Sie werden im 2024  verbucht.

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Bilanzierungsgrundsätze

Die vorliegende Jahresrechnung 2023 wurde in Übereinstimmung mit dem kantonalen Finanzhaushaltsgesetz vom 20. Februar 2017 (SHR 611.100), der 
Finanzhaushaltsverordnung vom 12. Dezember 2017 (SHR 611.103) sowie dem Gemeindegesetz vom 17. August 1998 (SHR 120.100) erstellt.

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach 
den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der 
Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig.

Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechtzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.

Vermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen, oder ihre mehrjährige Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen 
ist und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder 
wahrscheinlich zu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Rechnungsabgrenzungen sind vorzunehmen, wenn der einzelne Geschäftsvorfall 
mehr als CHF 5'000.00 beträgt. 
Wenn der Zeitpunkt der Erfüllung und die Höhe des künftigen Mittelabflusses mit Unsicherheiten behaftet sind, die Eintrittswahrscheinlichkeit jedoch mehr als 50% beträgt und der 
Betrag wesentlich ist, wird eine Verbindlichkeit in der Form einer Rückstellung gebildet. Die Wesentlichkeitsgrenze für Rückstellungen liegt bei CHF 50'000.00. 

Die Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der 
öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. 
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Anhang

Bewertungsgrundsätze

Branchenspezifische Regelungen
Es werden bei keinen Aufgabenbereichen Branchenregelungen angewendet:

Interne Zinsen

a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Fonds und Legaten,
b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezialfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
c) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
d) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
e) …….

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen beträgt gemäss Empfehlung des Amtes für Justiz und Gemeinden 0.8 %.

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der Aktivierungsgrenze von CHF 50'000.00 liegt.. 
Für Grund und Boden, Wald, Darlehen, Beteiligungen und Grundkapitalien kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet 
der Aktivierungsgrenze bilanziert. 

Die Anlagen des Finanzvermögens werden zu Verkehrswerten bewertet. Die Verkehrswerte werden nicht planmässig abgeschrieben, sondern periodisch an neue Gegebenheiten 
angepasst.
Finanzanlagen werden systematisch neu bewertet zum Verkehrswert am Bilanzierungsstichtag. Alle übrigen Anlagen werden mindestens alle zehn Jahre neu bewertet.
Eine Neuermittlung der Verkehrswerte wird insbesondere vorgenommen, wenn sich die Marktverhältnisse massgebend verändern.
Finanzielle Forderungen und Verbindlichkeiten werden zum Nominalwert bilanziert.

Die Bewertung des Verwaltungsvermögens erfolgt zu Anschaffungswerten. Die Entwertung durch die ordentliche Nutzung wird durch planmässige Abschreibungen über die 
angenommene Nutzungsdauer berücksichtigt. Ist bei einer Position des Verwaltungsvermögens eine dauerhafte Wertminderung absehbar, wird deren bilanzierter Wert berichtigt.
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Jahresrechnung - Detailauswertungen zum 
Finanzbericht

- Erfolgsrechnung (funktionale Gliederung mit Detailkonten)
- Erfolgsrechnung (4-stellige Sachkonten)
- Investitionsrechnung (funktionale Gliederung mit Detailkonten)
- Investitionsrechnung (4-stellige Sachkonten)
- Bilanz mit Detailkonten
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